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menbed1ngungen fur d1e Förderung pnvater Berufsbildungsmaß
nahmen m1t offentliehen Mitteln so beschaffen sem, daß d1e den 
pnvaten lnst1tut1onen uberlassenen Aufgaben unter zurnutbaren 
Bedmgungen wahrgenommen werden konnen Das he1ßt h1er 
Der Personalschlussel des Bundessozialhilfegesetzes (1 Ausbil
der auf 12 Behinderte) sollte an den des Arbeitsförderungsgeset
zes (1 Ausbilder auf 6 Behmderte) angeglichen werden, dam1t d1e 
1ntegnerte Förderarbelt der Werkslatten ohne Bee1ntrachtigung 
stattfmden kann 

D1e Real1s1erung der 1mmer w1eder erhobenen Forderung, einfa
chere Berufsbilder nach Art der zur Zelt laufenden Versuche m1t 
Werker- und Helferberufen zu schaffen, konnte ernsthaft erst 
dann erwogen werden, wenn es gelänge, durch eindeutige und 
zugleich praktikable Kntenen Art und Ausmaß von Behinderun
gen so exakt zu bestimmen, daß e1ne mißbrauchliehe Ausweitung 
des Begnffs Behmderung ausgeschlossen ist 

Was das besondere Problem der leistungsschwachen Jugendli
chen ohne Ausbildungsvertrag angeht, so w1rd der Gesetz- und 
Verordnungsgeber gut daran tun, dem Druck zu Widerstehen, 
h1er - etwa durch "großzug1ge" Def1n1t1on des Begnffs Lernbe
hinderung - Zugestandnisse zu machen [11] D1e Trager von 
Stätten beruflicher Forderung außerhalb des staatlicherseits ge
ordneten Bereichs sollten beachten, daß dem sogenannten 
Schuler- (und Lehrlings-)Berg M1tte der achtziger Jahre e1ne 
langgestreckte Talsohle folgen w1rd, und 1hre Kapaz1taten darauf 
ausrichten Unbeantwortet bleibt vorerst d1e Frage, w1e man ein
sichtig machen kann, weshalb berufliche Bildung sowohl emen 
vom Staat geordneten als auch e1nen von fre1en Tragern verant
worteten Bere1ch beruflicher Bildungsarbeit umfaßt, als termmus 
technicus Jedoch fur den ersten der beiden Bereiche bean
sprucht wird. wodurch der Bildungswert des zwe1ten Bere1chs -
wenn auch wohl unabs1chtl1ch - 1n Zwe1fel gezogen w1rd. 

Anmerkungen 

[1] Vgl d1e Ubers1cht be1 Apel, H /B1ermann. H /Schild, H Berufsaus
bildung und Behinderte ln Gewerkschaftliche B1ldungspol111k 
10/1978 s 221 

[2] Rahmenempfehlungen der Bundesverem1gung Lebenshilfe fur gei
stig Behmderte zur Berufsbildung Behinderter vom Dezember 1972 
(verbandmternes Pap1er). 

[3] Zwe1 Dnttel der Behinderten smd 25 Jahre alt oder JUnger. em V1er-
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tel zw1schen 25 und 35 Jahre alt Zwe1 Dnttel der Behinderten smd 
mannliehen e1n Dnttel we1bl1chen Geschlechts 

[4] Der Begnff .Rehabtlitat/On .Befahtgung zur Wtederemgltederung' 
tnfft den gememten Sachverhalt 1m engeren Smne nur dann, wenn 
- w1e etwa be1 Unfallgeschad1gten - e1n Stad1um der Normalltat 
des Nichtausgesondertsems vorangegangen war Tatsachlich w1rd 
er auch dann verwendet. wenn der Betroffene von Geburt an be
hindert und dam1t benachteiligt war 

[5] D1e Angaben datieren von 1976 durften aber, da d1e Gesamtpopu
lation seither um nur 5 Dfo zugenommen hat. 1m wesentlichen un
verandert geblieben sem 

[6] Auf Nachfrage war zu erfahren, daß, wenn es nach Ihnen geht. d1e 
Gememnutz1gen Werkstalten Koln nur Lernbehinderte aufnehmen. 
d1e Mehrfachbehmderte smd oder mass1ve Verhaltensstorungen 
ze1gen. psychtsch Behmderte nur dann wenn s1e dem allgememen 
Arbeitsmarkt n1cht mehr zur Verfugung stehen" 

[7] Etwa 1n Fragen der Orgamsat1on der Arbeitsablaufe. der Maschl
nenaufstellung, der Qualltatskontrolle der Werbung oder der Ent
lohnung 

[8] Der Beobachtungsbogen der Bundesanstalt fur Arbeit ware es 
wert, daß man 1hm eme e1gene Untersuchung w1dmete Insbeson
dere d1e Stellungnahme zur Le1stungsfah1gke1t des Behinderten 
(.,ein Dnttel der Le1stungsfah1gke1t emes N1chtbehmderten") als ge
setzlicher Vorgabe erscheint problematisch da n1cht hinlanglieh 
ObjektiVIert 

[9] Es versteht s1ch, daß zu d1eser Befah1gung n1cht nur d1e Vermitt
lung qualifiZierter Fert1gke1ten gehort sondern ebenso das Trammg 
von Konzentration und Ausdauer 

[10] D1e Tat1gke1t der beglettenden Dtenste gehort zu den Vorausset
zungen unter denen Werkslatten fur Behinderte gefordert werden 
und d1e 1n § 68 der Anordnung des Verwaltungsrates der Bundes
anstalt fur Arbeit uber d1e Arbeits- und Berufsforderung Behinder
ter (A Reha) vom 31 Jul1 1975 zusammengelaßt s1nd 

[11] Vgl dazu d1e 1n der Ze1tschnft Gewerkschaftliche Bildungspolitik 
(Heft 10. 1978. S 207) erwahnte Aufforderung des 12 ordentlichen 
Gewerkschaftskongresses der IG-Metall und des 11 ordentlichen 
DGB-Bundeskongresses an 1hre M1tgl1eder 1n den Berufsblldungs
ausschussen der Kammern. we1teren Sonderregelungen nach § 48 
Berufsbildungsgesetz oder § 42 b Handwerksordnung Ihre Zustim
mung zu verwe1gern E1ne bundesemhe1tl1che Regelung fur derar
tige Sonderausbildungsgange w1rd angestrebt m1t den am 12 Sep
tember 1978 vom Hauptausschuß des Bundesmst1tuts fur Berufs
bildung verabschiedeten Empfehlung (Sonderdruck des Bundesin
stituts fur Berufsb1ldung. Berlm 1978 sow1e Dienstblatt der Bun
desanstalt fur Arbeit Nr 315/1978) 

Behinderte Jugendliche haben vorrangig manuelle 
und fachpraktische Fertigkeiten 
(Stellungnahme zum Aufsatz von Peter Werdeimann Datenanalyse zu Ausbildungsgängen 
für behinderte Jugendliche in der BWP Heft 6, 1978) 

Peter Wardeimann stellt 1m Abschnitt 3 (Vorlauf1ge Ergebnisse) 
d1e Frage, ob es vertretbare Grunde dafur g1bt, daß d1e speziellen 
Regelungen fur Behinderte 1m Gegensatz zur allgemeinen Ent
WICklung 1n diesem Bere1ch pnmar den gewerblichen Sektor be
treffen Em entscheidender Grund dafur, daß es 1m gewerblich
technischen Bere1ch des Ausbildungsbereichs der Industrie- und 
Handelskammern sehr v1el mehr Sonderregelungen fur behin
derte Jugendliche g1bt als 1m kaufmannischen Bere1ch, ist darin 
zu sehen, daß be1 den behinderten Jugendlichen nach allen Er
fahrungen d1e manuellen und fachpraktischen Fert1gke1ten weit
aus gunst1ger ausgebildet s1nd als d1e kogn1t1ven, so daß s1ch 

e1ne Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich sehr v1el 
starker anbietet als 1m kaufmann1schen Bereich D1eser Tat
bestand sollte auch dem Verfasser bekannt se1n 

D1e regionalspezifische Konzentration, insbesondere auf zwe1 
Bundeslander, l1egt 1m wesentlichen daran, daß in anderen Bun
deslandern e1n Beschluß von derartigen Ausbildungsregelungen 
durch die Berufsbildungsausschusse der zustand1gen Stellen auf 
Grund der negativen Haltung der Arbeitnehmervertreter n1cht 
mogl1ch gewesen 1st 

Aus dem v1el Starkeren Gewicht der Ausbildungsregelungen 1m 
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gewerblich-technischen Bereich resultiert auch eme sehr v1el ge
ringere Besetzung von besonderen Ausbildungsgängen für Be
hinderte durch Mädchen, da diese erfahrungsgemäß sich weit
gehend fur eine Ausbildung 1m kaufmännischen und Diensi
leistungsbereich interessieren Es kann insoweit auch n1cht d1e 
Rede davon se1n, daß e1ne Gleichberechtigung für weibliche Ju
gendliche h1ns1chtlich der Berufswahl n1cht gegeben se1; vielmehr 
w1rd gerade beispielsweise durch d1e Berufsberatungsstatistik 
der Bundesanstalt für Arbeit - untermauert, daß die Berufswahl 
der Madchen (auch ihrer Eitern und Ihres sonstigen sozialen Um
feldes) auf nicht-gewerbliche Berufe gerichtet ist. 

Peter Wardeimann 

Der Katalog der Merkmale fur eme mogl1che Erhebung uber be
hinderte Jugendliche w1rd fur uberzogen und vollig praxisfremd 
gehalten. Dies gilt insbesondere fur d1e Merkmale Lernorte, För
derungsmaßnahmen und Art der amtlich testgestellten Behmde
rung, alle d1ese Merkmale werden jedenfalls be1 den zustand1gen 
Stellen n1cht erfaßt 
Schließlich 1st zu unterstreichen, daß vom DIHT nach wie vor die 
Auffassung vertreten w1rd, eme Befragung aller Auszubildenden 
nach der Art ihrer Behinderung (körperlich, geistig oder seelisch) 
bedeute fur d1e Auszubildenden eine unzumutbare Diskriminie
rung 

Gleichwertige Integration Behinderter in 
anerkannte Ausbildungsberufe 
(Entgegnung auf die Stellungnahme von Sigrid Kümmerlein) 

ln der Stellungnahme von S1grid Kümmerlein (DIHT) werden funf 
Punkte angesprochen, denen im folgenden einzeln und 1m Zu
sammenhang entgegnet werden soll. 

Erstens glaubt die Autorin, den entscheidenden Grund für das 
Überwiegen der Sonderregelungen im gewerblich-technischen 
Bereich in den nach allen Erfahrungen besser ausgebildeten ma
nuellen und fachpraktischen Fertigkeiten der behinderten Ju
gendlichen ident1f1z1ert zu haben. Zumichst: Stimmt dieser Tat
bestand eigentlich so pauschal? Hat d1e Verfasserin hier nicht vor 
allem geistig Behinderte 1m Auge (wobei die pauschale Annahme 
auch für diese Gruppe zu uberprufen wäre)? Handelt es s1ch be1 
v1elen geistig Behinderten n1cht nur um Lernbehinderte? Ich habe 
darauf hingewiesen, daß von den 156 ausgewählten behinderten 
Auszubildenden von 9 Industrie- und Handelskammern, über die 
uns detailliertere Daten vorliegen, immerhin 38,5 Ofo e1ne Haupt
schule besucht haben und von diesen wiederum 58,3 Ofo emen 
Abschluß hatten Es durfte s1ch also bei den behinderten Jugend
lichen vielfach auch um solche handeln, die bei entsprechender 
Förderung durchaus eine normale kaufmann1sche oder gewerb
lich-technische Ausbildung durchlaufen konnen Der Anteil der 
ge1st1g behmderten Jugendlichen an der Gesamtzahl der behin
derten Jugendlichen (Körperbehinderte, Sehbeh1nderte/Biinde, 
Schwerhönge, Gehorlose, Sprachbehinderte) schwankt etwa 
zw1schen 25 und 50 Ofo* Leider liegen auch h1er keme exakteren 
Daten vor Es scheint m1r allerdings offenkundig, daß anges1chts 
dieser Zahlen, d1e Annahme der weitaus günstigeren Ausbildung 
manueller und fachpraktischer Fertigkeiten bei behinderten Ju
gendlichen so pauschal n1cht haltbar ist. Ferner. Ist d1e 1mpliz1te 
Gleichsetzung vom Vorherrschen manueller und fachpraktischer 
Fertigkeiten in der gewerblich-technischen und von kognitiven 1n 
der kaufmännischen Ausbildung eigentlich - w1ederum sc pau
schal - vertretbar? Wenn schon spezielle Ausbildungsregelun
gen getroffen werden, b1eten sich dann nicht auch e1ne ganze 
Re1he kaufmann1scher Ausbildungsberufe an? Ist d1e konstatierte 
S1tuat1on n1cht auch eme Folge des fehlenden Angebots der Be
tnebe? Konkret· Best1mmt nicht das einseitige Angebot uberwle
gend die Ausbildungschancen der behinderten Jugendlichen? 

Aus dem - wie ich meine - n1cht notwendigerweise stärkeren 
Gew1cht der Ausbildungsregelungen 1m gewerbl1ch-techn1schen 
Bere1ch erklärt d1e Verfassenn dann zweitens die von m1r hervor
gehobene geringe Besetzung von speziellen Ausbildungsgangen 

Vgl Apel, H , B1ermann. H , Sch1ld, H Berufsausbildung und Behin
derte. 1n DGB- Gewerkschaftliche Bildungspolitik, 10/78 

durch behinderte Mädchen. Hier scheint m1r e1n mnerer Wider
spruch vorzuliegen Wenn tatsachlich d1e manuellen und fach
praktischen Fertigkeiten überwiegen und daraus d1e starke Be
setzung gewerblich-technischer Ausbildungsberufe folgt, w1eso 
gilt das n1cht auch für behinderte Madchen? Offenbar besteht 
doch auch e1ne E1gnung für kaufmann1sche Berufe, d1e nicht nur 
aus den erfahrungsgemäß vorhandenen Interessen der Mädchen 
erklart werden kann Es stellt s1ch d1e Frage, ob hier nicht eme 
angeblich vorhandene Nachfrage der Mädchen und angeblich 
überwiegende manuelle Fertigkeiten der Jungen hervorgehoben 
werden, um e1n pnmar beineblich determiniertes Angebot zu be
gründen Wenn aber be1Sp1elswe1se die Berufswahl der behinder
ten Madchen tatsächlich so e1nse1t1g ausgerichtet wäre, w1e Sl
grid Kümmerle1n memt (wer hat das untersucht?), muß das e1n 
für allemal so bleiben? Chanceneröffnung erre1cht man nicht 
durch Zement1erung von Vorurteilen. Es gibt m1ttlerwe1le eine 
ganze Re1he von Bemühungen d1e verminderten Ausbildungs
chancen fur Madchen zu verbessern. Dieser Tatbestand sollte 
auch S1gnd Kummerlein, die zudem M1tgl1ed des Frauenaus
schusses am Bundes1nst1tut fur Berufsbildung ist, bekannt se1n. 
D1ese Anstrengungen können vor behinderten Mädchen doch 
nicht ernsthaft haltmachen. 

Was drittens die starke regionalspezifische Konzentration der 
speziellen Ausbildungsregelungen anbetnfft, so habe 1ch ver
sucht, d1e Zweischneidigkelt d1eser Problematik deutlich zu ma
chen Spezielle Ausbildungsregelungen für behinderte Jugend
liche müssen ja n1cht per se pos1t1v sein, insbesondere dann 
n1cht, wenn s1e d1e Chance fur e1ne Ausbildung 1n anerkannten 
Ausbildungsberufen vermindern. Inwieweit also in den Bundes
ländern, in denen durch d1e negative Haltung der Arbeitnehmer
vertreter spezielle Ausbildungsregelungen nicht möglich gewe
sen s1nd, behmderte Jugendliche eher 1n anerkannten Ausbil
dungsberufen ausgebildet werden, kann wegen fehlender Daten 
allerdings le1der n1cht festgestellt werden 

Dam1t waren w1r beim vierten Punkt D1ese wen1gen Ausführun
gen haben erneut gezeigt, daß v1ele Argumente sich auf Erfah
rungen und Tatbestände grunden, d1e konkret kaum belegt s1nd. 
D1e Vielzahl meiner Fragen sollte darauf verstärkt aufmerksam 
machen. ln meiner Analyse habe 1ch deshalb auch ausdrücklich 
von vor!auf1gen Ergebnissen gesprochen Ich meine, man sollte 
dagegen nicht m1t Erfahrungen und Tatbeständen argumentieren 
und s1ch zugleich gegen detailliertere Untersuchungen stellen, 
sondern d1ese fordern, um ggf. auch d1e e1gene Pos1t1on erhärten 
zu können. 


